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Corona-Update für die Finanzverantwortlichen der Jugendverbände,  

Stand: 30.06.2020  

1. Förderung 

Wir haben die Zuschussrichtlinien coronabedingt angepasst. Folgende Anpassungen und Ergänzungen 
gelten aktuell bis zum Ende der Sommerferien  

 Stornokosten und Umbuchungskosten werden bezuschusst.   

 Digitale Aktionen können als besonderes Projekt abgerechnet werden (Genehmigung im Vorfeld 
durch das Team Jugendverbandsarbeit notwendig).  

 Tagesmaßnahmen mit mind. 6 Stunden und einem begrenzten Teilnehmendenkreis können als 
Fahrt und Freizeit mit 8 Euro pro Tag/TN gefördert werden.  

 Neu: Fahrten ab zwei Nächten werden bis zum Ende der Sommerferien mit 16 Euro pro Tag/TN 
gefördert (bereits im „Onlinerechner auf Formular“ berücksichtigt). 

Alle Formulare und Erläuterungen sind auf unserer Homepage unter https://jugendverbaende-
muenchen.de/foerderung-finanzen/zuschussrichtlinien-formulare/beantragen-abrechnen/ zu finden. 

 

   Abteilung Junges Engagement 
  Team Jugendverbandsarbeit 

München, 30.06.20 
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2. Hygienekonzepte 

Der Ministerrat hat Mitte Juni deutliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. Leider 
liegen uns bis heute keine neuen Hygieneempfehlungen des BJR für die Jugendarbeit vor. Aktuell gilt 
noch die Fassung vom 27.05.2020.  Die neuen Hygieneempfehlungen liegen aktuell im Gesundheitsmi-
nisterium zu Genehmigung. Wenn die Genehmigung vorliegt, reichen wir das Dokument unmittelbar 
an Euch weiter.   

Eine Frage drängt jedoch derweilen: „Können wir Fahrten und Freizeiten in den Sommerferien durch-
führen?“ Wir sagen ja!  Jugendarbeit ist möglich. 

Auf der Webseite des Bayerischen Jugendrings ist der aktuelle Stand zusammengefasst. 
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html  

Wir haben den aktuellen Stand für Euch zur Orientierung auf die wesentlichen Punkte zusammenge-
fasst. 

3. Sonderprogramm Ferienangebote BJR / Kultusministerium  

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus koordiniert der Bayerische 
Jugendring (BJR) Angebote für Kinder und Jugendliche in den bayerischen Sommerferien, die sich an 
die Jahrgangsstufen 1 bis 6 richten. Damit sollen Alleinerziehende und Eltern unterstützt werden, die 
ihren Jahresurlaub aufgrund der Betreuung der Kinder während der coronabedingten Schließungszei-
ten von Schulen bereits weitestgehend aufgebraucht haben.  Das Sonderprogramm stellt die dafür not-
wendigen Finanzmittel zur Verfügung. Wenn ihr Interesse habt, findet ihr alle Infos unter 
https://www.bjr.de/service/ferienportal.html. Dieses Sonderprogramm soll zusätzliche Ferienmaßnah-
men ermöglichen. Eine zusätzliche Förderung aus Mitteln der Jugendverbandsförderung des KJR Mün-
chen-Stadt ist jedoch für Maßnahmen aus dem Sonderprogramm nicht möglich.   

Infoveranstaltung: Am kommenden Montag, 6. Juli 2020 um 18.00 Uhr steht der Projektverantwortli-
che beim BJR, Christian Roth für alle Fragen rund um das Sonderprogramm Ferienangebote des BJR in 
unserem Online-Meeting zur Verfügung. 
 
Zoom-Link: https://us02web.zoom.us/j/81812659259?pwd=OVJrV0FaM1BNV0NUY29COW9ML3Fadz09  
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